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1.4 Wahl des Präsidiums und des Vizepräsidiums des Regierungsrates 

(20/WA 80/479) 

 

Präsident: Der Regierungsrat schlägt für das Präsidium im Amtsjahr 2023/2024 Regie-

rungsrat Urs Martin aus Romanshorn und für das Vizepräsidium Regierungsrat Walter 

Schönholzer aus Neukirch an der Thur vor. 

Gemäss § 58 unserer Geschäftsordnung findet eine geheime Wahl statt. 

Diskussion – nicht benützt. 

 

Bitte füllen Sie nun die Wahlzettel für das Präsidium und das Vizepräsidium des Regie-

rungsrates aus. 

Ich bitte die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler, die Wahlzettel einzuziehen und 

danach auszuzählen. 

 

Ratssekretär Bruno Lüscher verliest das Protokoll der geheimen Wahl für das 

Präsidium des Regierungsrates: 

Gesamtzahl der eingezogenen Wahlzettel 121 

- davon leer   16 

- davon ungültig   1 

Massgebende Wahlzettel 104 

Absolutes Mehr    53 

Es erhielten Stimmen: 

Urs Martin    86 

Vereinzelte    18 

 

Präsident: Gewählt ist somit Regierungsrat Urs Martin. Im Namen des Grossen Rates 

gratuliere ich Regierungsrat Urs Martin zu seiner sehr guten Wahl. Er präsidiert zum ers-

ten Mal unseren Regierungsrat und führt das Departement für Finanzen und Soziales. 

Wir wünschen Regierungsrat Urs Martin ein gutes Präsidialjahr, viel Befriedigung und 

Freude im Amt. 
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Ratssekretär Konrad Brühwiler verliest das Protokoll der geheimen Wahl für das Vize-

präsidium des Regierungsrates: 

Gesamtzahl der eingezogenen Wahlzettel 121 

- davon leer   12 

- davon ungültig   0 

Massgebende Wahlzettel  109 

Absolutes Mehr    55 

Es erhielten Stimmen: 

Walter Schönholzer   94 

Vereinzelte    15 

 

Präsidentin: Gewählt ist somit Regierungsrat Walter Schönholzer. Im Namen des 

Grossen Rates gratuliere ich Regierungsrat Walter Schönholzer zu seiner Wahl und 

wünsche ihm alles Gute. 
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